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Ausschreibung 03 

 

Wettkampf:  Kreismeisterschaft „Kür Modifiziert“ LK 1 weiblich  

 (Qualifikation zur Landesmeisterschaft LK 1 am 05.05.24 LSP Kiel) 

Veranstalter: KTV Ostholstein 

Ausrichter: PSV Eutin 

Termin: 16.03.2024 

Ort: Turnhalle der Gustav-Peters-Schule, Blaue Lehmkuhle, Eutin 

Zeitplan: 11.30 Uhr Einlass und Erwärmung  

 12.00 Uhr Einmarsch 

 12.10 Uhr Einturnen 1.Gerät 

 12.15 Uhr Wettkampf 1. Gerät ..usw.  

 ca. 15.00 Uhr Siegerehrung 

Wettkampf: Vierkampf LK 1  

 laut DTB Arbeitshilfen LK 2023, Code de Pointage 2023 und  

 gemäß Absprachen anlässlich Kampfrichterschulungen und  

 gemäß aller veröffentlichten Neuerungen / Ergänzungen des SHTV. 

AK: Jahrgang 2012 - 1995 

 jede AK wird einzeln gewertet  
 

Qualifikation: Alle Turnerinnen, die 40 Punkte erreichen, qualifizieren sich für die Landeseinzelmeisterschaft  

 LK 1 des Fachgebiets Gerätturnen des SHTV. 

 In einem Kalenderjahr ist der Start bei Landesmeisterschaften im Einzel und/oder in  

 der Mannschaft auch länderübergreifend entweder nur im Gerätturnen Breitensport  

 oder in den vom Fachgebiet olympisches Turnen ausgeschriebenen LM/AK-  

 Wettkämpfen - ausgenommen Liga und AN - möglich. 

Geräte: - Sprung:   Höhe 1,25m 

    Beide Sprünge können unterschiedlich sein. 

 - Barren:  Höhe 1,75m / 2,55m  

    ➔ Messung ab Boden 

 - Balken:   1,25 m 

➔ Messung ab Boden, Mattenunterlage 8-20 cm (ausrichter- 
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    abhängig) 

➔ für den Aufgang ist eine zusätzliche Matte erlaubt, für den Abgang eine 

Weichbodenmatte 

- Boden:   18m-Bahn Moskau  

 Beim Salto ist eine zusätzliche Matte (ca. 5cm) erlaubt.  

 Mitgebrachte Sprungbretter müssen allen Vereinen den gesamten Wettkampf zur  

 Verfügung stehen. Bei allen Brettern ist mit Beginn der Einturnzeit ein Verändern der  

 Federn nicht mehr erlaubt.   

Meldungen: bis: Sonntag, 03.03.2024, Nachmeldungen sind nicht möglich! 

 an: janina.peglow@gmx.de auf den Meldebögen des KTV 2024 

 („Vorname – Name“, wie auf dem Meldebogen erscheinen die Namen auf der Urkunde!) 

 Eine Startrechtskontrolle findet nach den neuen Regularien des DTB statt. Für jede  

Turnerin muss mit der Meldung die DTB-ID benannt werden und sie muss für ihren Verein zum 

Zeitpunkt der Meldung eine gültige Startmarke für das Einzelstartrecht Gerätturnen besitzen. 

Veröffentlichung von persönlichen Daten und Bildern: 

Mit der Meldung erklärt sich der / die Teilnehmer/-in bzw. deren Erziehungsberechtigte 

einverstanden, dass persönliche Daten (Verein, Name, Vorname, Jahrgang), Ergebnisse sowie 

Foto- und Filmaufnahmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme am 

Wettkampf stehen, in der regionalen Presse und im Internet veröffentlicht und an die 

Teilnehmer versendet werden. 

Startgeld: Pro Turnerin sind am Wettkampftag 5,00 € in bar zu zahlen. 

 1 Woche Sonntag vor dem Wettkampf werden die Kontrolllisten verschickt, bis zu 

 diesem Zeitpunkt können Turnerinnen ohne Zahlung des Meldegeldes abgemeldet 

 werden.  

 Das Meldegeld muss auch bei "Nicht-Antreten" von Turnerinnen gezahlt werden! 

Kampfrichter: Vereine mit 2 – 4 Turnerinnen müssen 1 Kampfrichterin (mindestens C-Lizenz), Vereine mit 5 – 

8 Turnerinnen müssen 2 Kampfrichterinnen und Vereine mit 9 und mehr Turnerinnen müssen 

3 Kampfrichterinnen stellen. Wird keine oder werden nur ungenügend Kampfrichterinnen 

gemeldet, so wird pro fehlendem Kampfrichter eine Kampfrichterpauschale von 50€ fällig. 

Kampfrichter aus anderen Vereinen können „ausgeliehen“ werden (Eigeninitiative). Die 

Pauschale ist vor Ort in bar zu entrichten und wird auch fällig, wenn der / die gemeldeten 

Kampfrichter nicht zum Wettkampf antritt / antreten.  

 Bei Abmeldungen von Turnerinnen müssen die gemeldeten Karis trotzdem zum Wettkampf 

antreten. 

Fachausschuss Gerätturnen 
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